
Befreiung von der Versicherungspflicht nach einem FSJ 
 
 
Durch eine Änderung des § 8 Absatz 1 SGB V zum 01.01.2019 ist sichergestellt, dass ein 
Befreiungsrecht von der studentischen Pflichtversicherung im unmittelbaren Anschluss an 
einen (versicherungspflichtigen) Freiwilligendienst (wieder) besteht.  
 
Zu Ihrer Information einen Auszug aus der Gesetzesbegründung: 
 
„Die Änderung sieht vor, dass ein Recht auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung auch dann besteht, wenn unmittelbar vor Eintritt des 
Befreiungstatbestandes bereits eine Versicherungspflicht aus einem anderen Grund bestand. 
Das Bundessozialgericht hat mit seiner Entscheidung vom 27. April 2016 (B 12 KR 24/14 R) 
die bis dahin gängige Rechtsauslegung enger gefasst und ein Befreiungsrecht nach § 8 Absatz 
1 Nummer 4 bei einem unmittelbar zuvor bestehenden anderen 
Versicherungspflichttatbestand verneint. Dementsprechend können sich beispielsweise 
Rentner bzw. Rentenantragsteller, die von ihrem Ehepartner oder Lebenspartner (z. B. 
Berufssoldat, Beamter) einen Beihilfeanspruch ableiten und diesen in Kombination mit einer 
privaten Restkostenversicherung nutzen möchten, nicht mehr von der Versicherungspflicht 
in der Krankenversicherung der Rentner befreien lassen, wenn sie unmittelbar vor 
Rentenantrag versicherungspflichtig beschäftigt waren. Diese Rechtsauslegung lässt 
teilweise jahrzehntelang finanzierte Anwartschaftsversicherungen für eine private 
Restkostenversicherung ins Leere laufen. Betroffen sind darüber hinaus auch Studenten, die 
über einen Elternteil beihilfeberechtigt sind, und sich nur deswegen nicht von der 
Versicherungspflicht als Student befreien lassen können, weil sie z. B. unmittelbar zuvor am 
(versicherungspflichtigen) Bundesfreiwilligendienst teilgenommen haben. 
 
Die mit der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts einhergehende generelle 
Einschränkung des Rechts auf Befreiung von der Versicherungspflicht erscheint somit 
unverhältnismäßig, so dass mit der Änderung die bis zum Jahr 2016 praktizierte Anwendung 
des Befreiungsrechts gesetzlich klargestellt wird. Mit der Regelung wird sichergestellt, dass 
in den Fällen des § 8 Absatz 1 Satz 1 eine grundsätzliche Entscheidung für das System der 
privaten Krankenversicherung möglich ist.“ 


